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Die wichtigsten 
Regeln zur Probezeit
bewährung Zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses müssen sich 

Beschäftigte regelmäßig bewähren. Gelingt das nicht, kann der 

Arbeitgeber kündigen. Aber auch dabei sind Regeln einzuhalten.

VON E N R I CO PÄT Z E L
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F
ür die betrofenen Beschäftigten ist 
die Probezeit regelmäßig mit einer 
psychischen Belastung verbunden, da 
sie unter besonderer Beobachtung ste­

hen. Regelungen und Folgen der Probezeit mit 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des 
öfentlichen Dienstes spielen in der Personal­
ratspraxis eine wichtige Rolle. Das gilt sowohl 
im Rahmen der Beteiligungsverfahren bei 
Probezeitkündigungen als auch bei der Über­
nahme von Auszubildenden oder bei Nach­
fragen, ob und gegebenenfalls welche Beson­
derheiten in der Probezeit zu beachten sind, 
beispielsweise beim Entgelt. 

Beteiligungsrechte der Personalräte spielen 
hingegen bei der Probezeit kaum eine Rolle. 
Ein Mitbestimmungsrecht den Inhalt des Ar­
beitsvertrages betrefend gibt es nicht. Die Ver­
einbarung, Verkürzung oder der Ausschluss 
der Probezeit erfolgen vollständig außerhalb 
der Mitbestimmung des Personalrats. Die Per­
sonalräte können und dürfen im Rahmen ihrer 
allgemeinen Aufgaben allerdings die Einhal­
tung von Gesetzen und Tarifverträgen prüfen.1 
Sofern Verstöße festgestellt werden, sollen Per­
sonalräte die jeweiligen Dienststellenleitungen 
darauf hinweisen und eine Veränderung der 
Regelungen fordern. Hierzu müssen den Per­
sonalräten die jeweiligen Arbeitsverträge als 
Information überlassen werden. Die gesetzes­ 

bzw. tarifgemäße Veränderung kann allerdings 
nur von den einzelnen Beschäftigten individu­
ell durchgesetzt werden, notfalls mit einer Kla­
ge vor dem Arbeitsgericht.

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über 
die Rechtsfragen zur Probezeit, etwa deren 
Sinn und Zweck, wo sich die einzelnen Rege­

darum geht es

1. Die Probezeit soll Auf­
schluss darüber geben, 
ob das Arbeitsverhältnis 
dauerhaft fortgesetzt 
werden soll.

2. Gesetze und Ta­
rifverträge enthalten 
Sonderregelungen für 
die Anfangszeit eines 
Arbeitsverhältnisses.

3. So gibt es nicht nur er­
leichterte Möglichkeiten 
zur Kündigung, sondern 
auch Besonderheiten 
beim Urlaub.

»Die psychologi-
sche Wirkung  
der Probezeit  

auf Beschäftigte 
darf nicht unter-
schätzt werden.«

E N R I CO PÄT Z E L 

1 Vgl. § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG und entsprechende Vorschriften 
der Landespersonalvertretungsgesetze.
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lungen zur Probezeit im Gesetz und den Tarif­
verträgen inden sowie die Folgen und Wirkun­
gen einer vereinbarten Probezeit. Zudem wird 
zwischen der Vereinbarung einer Probezeit 
in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und 
dem Abschluss eines befristeten Arbeitsvertra­
ges zur Probe unterschieden.

Sinn und Zweck 

Was unter einer Probezeit zu verstehen ist, 
wird gesetzlich nicht deiniert. Hierzu hat das 
BAG bereits im Jahr 1958 zum Aktenzeichen 
3 AZR 49/56 ausgeführt:

Dieses Verständnis von Sinn und Zweck der 
Probezeit besteht seitdem unverändert. Die 
Probezeit bietet dem Arbeitgeber die Möglich­
keit, sich ein umfassendes Urteil darüber zu 
bilden, ob die bzw. der ausgewählte Beschäf­
tigte den eigenen Vorstellungen entspricht, vor 
allem in Bezug auf die Qualität der Arbeitsleis­
tung.

Selbstverständlich gilt das auch umgekehrt. 
Die Beschäftigten haben durch die vereinbarte 

Probezeit ebenfalls die Möglichkeit, einen um­
fassenden Einblick in die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes zu erhalten. Ebenso, ob ihnen 
der Arbeitgeber, insbesondere die für diesen 
handelnden Personen zusagen und sie daher 
beabsichtigen, unter den konkreten Umstän­
den, ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis einge­
hen zu wollen.

Gesetzliche Vorgaben

Die Regelungen zum Arbeitsverhältnis bein­
den sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) 
in den §§ 611 bis 630. Die Probezeit wird le­
diglich in § 622 Abs. 3 BGB erwähnt – ohne 
sie näher zu deinieren. Hier regelt der Ge­
setzgeber eine besondere Frist für die Kündi­
gung während einer vereinbarten Probezeit. 
Dieses Recht steht beiden Vertragsparteien 
zu. Die Frist wird einerseits von vier Wochen 
auf zwei Wochen verkürzt. Darüber hinaus 
kann das Arbeitsverhältnis zu jedem Kalen­
dertag gekündigt werden, während ansonsten 
eine Kündigung jeweils nur zum Monatsende 
bzw. zum 15. des jeweiligen Monats zulässig 
ist. Diese besondere verkürzte Kündigungs­
frist gilt allerdings längstens für die Dauer von 
sechs Monaten.

Im Berufsbildungsgesetz (BBiG) hat der Gesetz­
geber in § 20 eine Probezeit für Berufsausbil­
dungsverhältnisse ausdrücklich geregelt. Jedes 
Berufsausbildungsverhältnis beginnt danach 
mit einer Probezeit. Sie beträgt mindestens ei­
nen Monat und maximal vier Monate.

§ 22 BBiG regelt die Kündigungsfrist. Wäh­
rend der Probezeit kann das Ausbildungsver­
hältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
jeden Tag von beiden Seiten gekündigt werden. 
Nach Ablauf der Probezeit kann der Ausbilder 
das Ausbildungsverhältnis nur noch aus wichti­
gem Grund kündigen. 

»Der Sinn der Probezeit besteht dann 
darin, dem Arbeitnehmer vor Augen zu 
halten, dass er sich erst noch bewähren 
müsse, wenn er Aussicht haben wolle, bei 
seinem Dienstherren weiter auf Dauer 
beschäftigt zu werden.«

gut zu wissen

Vereinbaren der Probezeit Aus § 622 Abs. 3 
BGB folgt, dass eine Probezeit nur dann gilt, 
wenn sie entsprechend im Arbeitsvertrag 
vereinbart wurde. Eine solche Vereinbarung 
kann sich auch aus dem Tarifvertrag erge­
ben, etwa aus § 2 Abs. 4 TVöD/TV­L.

Auch wenn in der Probe­
zeit noch kein Anspruch 
auf Urlaub besteht, 
kann Urlaub vereinbart 
werden.

titelthema probezeit
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2 Däubler/Wroblewski in: Kittner/Däubler/Zwanziger,  
KSchR, 9. Aufl., § 14 TzBfG Rz. 88.

Schließlich indet sich eine gesetzliche Rege­
lung in § 14 Abs. 1 Nr. 5 TzBfG. Die Verein­
barung eines befristeten Arbeitsvertrages zur 
Erprobung ist danach grundsätzlich ein aner­
kannter Sachgrund, auf den sich der Arbeit­
geber für eine Befristungsabrede stützen darf. 
Ein befristetes Probearbeitsverhältnis darf nur 
solange dauern, wie es erforderlich ist, um dem 
Arbeitgeber ein vollständiges Bild von der Per­
son und den Fähigkeiten des Arbeitnehmers 
zu geben. Im Allgemeinen sind maximal sechs 
Monate ausreichend.2

In der Praxis spielt diese Regelung aller­
dings nur sehr selten eine Rolle. Bei juris sind 
seit 2003 lediglich BAG­Entscheidungen veröf­
fentlicht, die sich mit der Vereinbarung eines 
befristeten Arbeitsverhältnisses zur Erprobung 
inhaltlich befassen. Daneben gibt es vierzehn 
veröfentlichte Entscheidungen der verschie­
denen Landesarbeitsgerichte.

Tariliche Regelungen 

Die wichtigsten Regelungen zur Probezeit bei 
Arbeitsverhältnissen im öfentlichen Dienst 
ergeben sich aus den Tarifverträgen, d.h. dem 
TVöD und dem TV­L.

Sowohl im TVöD als auch im TV­L ist die 
Probezeit in § 2 Abs. 4 geregelt. Die ersten 
sechs Monate der Beschäftigung gelten auto­
matisch als Probezeit. Diese muss nicht extra 
vereinbart werden. In den (Muster­)Arbeitsver­
trägen im öfentlichen Dienst indet sich zu­
meist eine schriftliche Regelung, die lediglich 
angekreuzt werden muss. Die Vereinbarung 
einer kürzeren Probezeit wird auch im Tarif­
vertrag ausdrücklich zugelassen; ebenso die 
Möglichkeit, gänzlich auf eine Probezeit zu 
verzichten.

Für die Übernahme von Auszubildenden 
im unmittelbaren Anschluss an das Ausbil­
dungsverhältnis entfällt die tariliche Probe­
zeit. Die Übernahme der Auszubildenden 
muss dabei nach dem Wortlaut anders als 
noch im Geltungsbereich des BAT nicht mehr 
bei derselben Dienststelle oder bei demselben 
Betrieb erfolgen. Die Tarifvertragsparteien ha­
ben auf diese Einschränkung bei der Vereinba­
rung von TVöD und TV­L bewusst verzichtet. 
Der Ausschluss einer Probezeit für ehemalige 
Auszubildende entfällt nach zutrefender An­
sicht bereits dann, wenn die Ausbildung zuvor 
im Geltungsbereich des TVöD/TV­L erfolgt ist.
Seit Inkrafttreten des TVöD und des TV­L ver­

längert sich die Probezeit darüber hinaus nicht 
mehr automatisch, wenn die Tarifbeschäftigten 
an mehr als insgesamt zehn Arbeitstagen nicht 
gearbeitet haben. 

Die Probezeit beginnt mit dem Tag, der im 
Arbeitsvertrag als erster Arbeitstag genannt ist 
und endet sechs Monate später. Es kommt nicht 
darauf an, dass die Tarifbeschäftigten an dem 
genannten Tag tatsächlich ihre Arbeit beginnen. 
Wird beispielsweise im Arbeitsvertrag der 1. Juni 
als Arbeitsbeginn festgelegt, endet die Probezeit 
nach sechs Monaten am 30. November.

Folgen und Wirkungen 

Die Folgen und Wirkungen der Probezeit er­
geben sich für Beschäftigte im öfentlichen 
Dienst aus dem TVöD bzw. TV­L. Hervorzuhe­
ben sind dabei die Kündigungsfrist, der Kündi­
gungsschutz und das Entgelt. 

 } Kündigungsfristen

Im Geltungsbereich beider Tarifverträge sind 
die Kündigungsfristen in § 34 geregelt. Diese 
Regelungen gehen § 622 BGB vor.

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 TVöD/TV­L be­
trägt die Kündigungsfrist für die ersten sechs 
Monate des Arbeitsverhältnisses zwei Wochen 
zum Monatsschluss. Das gilt selbst dann, wenn 
im Arbeitsvertrag ausdrücklich eine kürzere 
Probezeit als sechs Monate vereinbart sein soll­
te oder ganz auf eine Probezeit verzichtet wird. 

Für Auszubildende, die unmittelbar im An­
schluss an die Ausbildung übernommen wer­
den, und die bereits deswegen keine Probezeit 
durchlaufen müssen, gilt dies nicht. Hat das 
Ausbildungsverhältnis bis zu einem Jahr ge­
dauert, ergibt sich gemäß § 34 Abs. 1 Satz 2 
TVöD/TV­L bereits eine Kündigungsfrist von 
einem Monat zum Monatsschluss. Hat das Aus­
bildungsverhältnis länger als ein Jahr gedauert, 

beispiel

Kündigungsfrist Geht die Kündigung am 
letzten Tag der Probezeit – 30.6. – dem Ar­
beitnehmer zu, beträgt die Kündigungsfrist 
nach § 34 Abs. 1 Satz 1 TVöD/TV­L zwei Wo­
chen zum Monatsende, endet also am 31.7.

kündigungsfrist  
in der probezeit

Während einer vereinbar­
ten Probezeit, längstens 
für die Dauer von sechs 
Monaten, kann nach 
§ 622 Abs. 3 BGB das 
Arbeitsverhältnis mit 
einer Frist von zwei Wo­
chen gekündigt werden. 
Nach § 34 Abs. 1 TVöD/
TV­L beträgt die Kündi­
gungsfrist bis zum Ende 
des sechsten Monats seit 
Beginn des Arbeitsver­
hältnisses zwei Wochen 
zum Monatsschluss.

probezeit titelthema
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3 Urteil v. 26.8.1976 – 2 AZR 377/75 –.
4 BAG v. 20.2.2014 – 2 AZR 859/11 –, NZA 2014, 1083.
5 Näher hierzu Baunack, in diesem Heft ab S. 14.

6 Näher hierzu Dannenberg, PersR 2010, 16 ff.

beträgt die Kündigungsfrist sechs Wochen zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres. Dies folgt 
aus der Rechtsprechung des BAG3, wonach 
Ausbildungszeiten, insbesondere eine Berufs­
ausbildung, auf die Wartezeit des § 1 KSchG 
anzurechnen sind. 

 } Kündigungsschutz

In Bezug auf den Schutz vor Kündigungen 
hat die Probezeit ebenfalls keine eigenständi­
ge Wirkung. Maßgeblich ist hier allein die in 
§ 1 Abs. 1 KSchG vorgesehene Wartezeit von 
(ebenfalls) sechs Monaten. Auf Grund der in 
der Regel gleichen Dauer von sechs Monaten 
für Probezeit und Wartezeit werden die Be­
grife häuig nicht unterschieden.

Beschäftigte müssen aber in jedem Fall 
beachten, dass eine vertragliche Verkürzung 
der Probezeit (noch) keinen vorgezogenen 
Kündigungsschutz bewirkt. Das ist nur mög­
lich, wenn im Vertrag ausdrücklich die Warte­
zeit im Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG verkürzt 
wird. Im Streitfall legen die Arbeitsgerichte 
eine solche Vereinbarung zunächst nach dem 
Wortlaut aus.4 Wird der Begrif »Verkürzung 
der Probezeit« verwendet, hilft dies den Be­
schäftigten nicht (s. Formulierungsbeispiel).

Eine Kündigung vor Erfüllung der Wartezeit 
nach § 1 Abs. 1 KSchG ist ohne einen der im 
Kündigungsschutzgesetz aufgeführten Recht­
fertigungsgründe möglich. Beschäftigte können 
sich dann nur in wenigen, seltenen Fällen erfolg­
reich gegen eine Kündigung des Arbeitsverhält­
nisses wehren, beispielsweise weil die Kündi­
gung diskriminierend ist oder aber die Nutzung 
des Kündigungsrechtes gegen die Grundsätze 
von Treu und Glauben (§ 242 BGB) verstößt.5 

 } Entgelt

Für das Entgelt gibt es ebenfalls keine Beson­
derheiten während der vereinbarten Probezeit. 
Auch in den ersten sechs Monaten des Ar­

beitsverhältnisses gilt die so genannte Tarifau­
tomatik. Gemäß § 15 TVöD/TV­L erhalten alle 
Beschäftigten ein monatliches Tabellenentgelt, 
dessen Höhe sich nach der Entgeltgruppe be­
stimmt, in die die Beschäftigten eingruppiert 
sind. Unabhängig von einer Probezeit erfolgt 
die Stufenzuordnung zur jeweiligen Entgelt­
gruppe nach den Regelungen in § 16 TVöD/
TV­L. Hier kommt es entscheidend auf vorher 
erworbene Berufserfahrung an. Der Tarifver­
trag unterscheidet hier zwischen einschlägi­
ger und förderlicher Berufserfahrung. Ebenso 
kommt es darauf an, ob die Berufserfahrung 
beim selben Arbeitgeber oder bei einem Drit­
ten erworben wurde.6 

Diese Regelungen weichen deutlich von 
der weit verbreiteten Praxis in der Privatwirt­
schaft ab, wo üblicherweise für die Dauer einer 
Probezeit regelmäßig eine geringere Vergütung 
vereinbart wird. Allerdings ist zu beobachten, 
dass zunehmend auch im öfentlichen Dienst 
trotz der geltenden Tarifverträge während der 
Probezeit nur ein geringes Entgelt – meist eine 
Entgeltstufe niedriger – gewährt wird. Perso­
nalräte können bei einer solchen Praxis die 
nicht tarifgerechte Eingruppierung wegen Ver­
stoßes gegen den Tarifvertrag ablehnen.

 } Urlaub

Der volle Urlaubsanspruch wird nach § 4 
BUrlG erstmalig nach sechsmonatigem Be­
stehen des Arbeitsverhältnisses erworben. Vor 
Ablauf dieser Wartezeit kann zwar kein Ur­
laub verlangt werden, im Einvernehmen mit 
dem Arbeitgeber aber trotzdem gewährt wer­
den. Wird der Arbeitsvertrag in der Probezeit 
gekündigt, besteht nach § 5 Abs. 1 Buchst. b 
BUrlG ein Anspruch auf ein Zwölftel des Jah­
resurlaubs für jeden vollen Monat des Beste­
hens des Arbeitsverhältnisses. Kann dieser Ur­
laubsanteil nicht mehr gewährt werden, muss 
er ausbezahlt werden (§ 7 Abs. 4 BUrlG). 

Verlängerung der Probezeit

§ 2 Abs. 4 TVöD/TV­L schließen die Möglich­
keit einer Verlängerung der Probezeit über 
sechs Monate hinaus nicht aus. Von dieser Mög­
lichkeit wird allerdings sehr selten Gebrauch 
gemacht. Eine Verlängerung der Probezeit 
bringt für den Arbeitgeber keine rechtlichen 
Vorteile mit sich. Auch bei verlängerter Probe­
zeit beträgt die Kündigungsfrist nach Ablauf der 

formulierungsbeispiel

Verkürzung der Probezeit »Die Probezeit 
beträgt drei Monate. Danach gilt die Warte­
zeit im Sinne des § 1 Abs. 1 KSchG als erfüllt.«

tarifautomatik

Für die Tarifverträge des 
öfentlichen Dienstes 
gilt der Grundsatz der 
automatischen Zuord­
nung des Beschäftigten 
zu einer Entgeltgruppe. 
Die Eingruppierung ergibt 
sich aus der von ihm 
nicht nur vorübergehend 
auszuübenden Tätigkeit. 
Aus der Übertragung der 
Tätigkeit erwächst bereits 
unmittelbar der Anspruch 
auf Entgelt nach einer be­
stimmten Entgeltgruppe.

titelthema probezeit
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7 BAG v. 2.6.2010 – 7 AZR 85/09 –.
8 Vgl. u.a. Görg/Guth/Hamer/Pieper, TVöD, § 30 Rn. 54.

ersten sechs Monate gemäß § 34 TVöD/TV­L ei­
nen Monat zum Monatsende. Darüber hinaus 
indet bei einer Dauer des Arbeitsverhältnisses 
von mehr als sechs Monaten das KSchG An­
wendung. Jede Kündigung bedarf dann einer 
sozialen Rechtfertigung. Ein Beteiligungsrecht 
besteht für die Personalräte bei der bloßen Ver­
längerung der Probezeit nicht.

Befristung zur Erprobung

Die Regelungen zur Probezeit betrefen grund­
sätzlich unbefristete Arbeitsverhältnisse. Da­
neben können und werden auch im öfentli­
chen Dienst Arbeitsverträge zu einem Großteil 
befristet abgeschlossen. Die Arbeitsverträge 
können gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG dabei bis zu 
einer Dauer von insgesamt zwei Jahren sach­
grundlos befristet werden. Dabei handelt es 
sich faktisch um eine gesetzlich sanktionierte 
»Verlängerung der Probezeit«. Ohne gesetz­
lich vorgesehene Höchstdauer ist zudem eine 
Befristung des Arbeitsvertrages mit sachlichem 
Grund gemäß § 14 Abs. 1 TzBfG zulässig. Ei­
ner der im Gesetz angeführten Sachgründe ist 
die Befristung zur Erprobung.

Statt der zuvor beschriebenen für den Ar­
beitgeber faktisch wirkungslosen Verlängerung 
der Probezeit besteht damit die Möglichkeit, 
ein Arbeitsverhältnis während der laufenden 
Probezeit zu kündigen, um anschließend ein 
befristetes Arbeitsverhältnis zur Erprobung 
abzuschließen. Dies wird von der Rechtspre­
chung allerdings nur unter sehr engen Vo­
raussetzungen für zulässig erachtet.7 Allein 
krankheitsbedingte Fehlzeiten in der Probezeit 
werden regelmäßig nicht ausreichen.

Probezeit bei Befristung

Soweit es sich um befristete Verträge handelt, 
inden sich zur Probezeit in § 30 Abs. 4 TVöD/
TV­L besondere Regelungen. 

Diese gelten allerdings ausschließlich für 
Beschäftigte, die früher dem BAT­West unter­
ielen. Für Beschäftigte im Beitrittsgebiet sowie 
für ehemalige Arbeiterinnen und Arbeiter gel­
ten diesen Regelungen nicht. Der Ausschluss 
dieser Beschäftigten ist nach zutrefender 
Ansicht8 eine unzulässige Diskriminierung. 
Eine höchstrichterliche Entscheidung fehlt 
bislang. Beschäftigte sollten sich im Streitfall 
ausnahmslos darauf berufen, dass die Sonder­
regelungen auch für sie gelten.

Sofern das Arbeitsverhältnis ohne Sachgrund 
gemäß § 14 Abs. 2 TzBfG befristet wird, ver­
kürzt sich nach § 30 Abs. 4 TVöD/TV­L die 
Probezeit auf sechs Wochen. 

Beruht die Befristung des Arbeitsvertrages 
hingegen auf einem sachlichen Grund, beträgt 
die Probezeit unverändert sechs Monate. Hier 
indet sich dann allerdings eine unmittelbare 
Verknüpfung zwischen Dauer der Probezeit 
und Kündigungsfrist. Nach Ablauf der Probe­
zeit gelten die in § 30 Abs. 5 TVöD/TV­L ge­
nannten besonderen Kündigungsfristen. Diese 
weichen von den Kündigungsfristen in § 34 
TVöD/TV­L ab. Aus diesem Grund ist bei be­
fristeten Arbeitsverträgen eine Verlängerung 
der Probezeit nicht zulässig.

Zusammenfassung

Für Arbeitsverhältnisse im öfentlichen Dienst 
gilt automatisch eine Probezeit von sechs Mo­
naten. Die Dauer der Probezeit kann einzel­
vertraglich verkürzt werden. Der Verzicht auf 
eine Probezeit ist ebenfalls möglich. Die recht­
lichen Wirkungen einer Probezeit sind gering. 
Sie hat weder Auswirkungen auf die Vergütung 
oder die Kündigungsfrist noch auf die An­
wendbarkeit des KSchG. Die psychologische 
Wirkung auf die Beschäftigten ist dennoch 
hoch und sollte nicht unterschätzt werden.

Bei Abschluss befristeter Arbeitsverträge 
sind die Sonderregelungen des § 30 TVöD/
TV­L zu beachten. v

Enrico Pätzel, Rechtsanwalt,  
Kanzlei DANIELS  PÄTZEL  WITT, Berlin.  
www.daniels-pätzel-witt.de 

verlängerung  
des erprobungs-
zeitraums

Hat sich die ursprüngliche 
Erprobungszeit aufgrund 
besonderer, in der Person 
des Arbeitnehmers liegen­
der Umstände als nicht 
ausreichend erwiesen 
– etwa wegen nachträg­
licher Feststellung eines 
Aufmerksamkeitsdeizit­
syndroms –, können die 
Arbeitsvertragsparteien 
nach § 14 Abs. 1 Nr. 5 
TzBfG einen befristeten 
Arbeitsvertrag schließen, 
um eine längere Erpro­
bung unter Hinzuziehung 
einer Arbeitsassistenz zu 
ermöglichen.
(BAG v. 2.6.2010 –  
7 AZR 85/09)

In der Probezeit nur ja 
keine Fehler machen.

probezeit titelthema


